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4. Pflanzung in Grootfontein vom

oberen Stationsgarten.
Baumwolle scheint etwas länger zu sein wie

Nr. 2, enthält aber viel Sand. Wert 55 bis

56 Pfg. pro  kg.

5. Geringere vom

garten in Grootfontein.
Wert 50 Pfg pro  kg.
6. Wilde Baumwolle aus Bezirk Go-

babis aus dem Sandfelde bei Ekuja am

schwarzen Nosob.
Sehr kurze, aber seidig glänzende schöne

gelbliche Baumwolle, die für gewisse Zwecke
wertvoll sein könnte. Wert 40 Pfg. pro  kg.

7. Großer Sack aus Gibeon enthält

Baumwolle von ganz vorzüglicher Qualität. Die

Reinigung ist noch mangelhaft, der Stapel
größtenteils vorzüglich, über 40 mm lang,

dabei kräftig. Wert der ungenügenden Reinigung
wegen schwer zu bestimmen. Bei nur einiger-

maßen guter Handhabung müßte die Baumwolle
mit 90 bis 100 Pfg. pro  kg zu verwerten sein.

8. Baumwolle aus Zeßfontein.

Baumwolle in Saat, teilweise sehr gelbfleckig,
kurzer Stapel, entspricht ungefähr miädling
American. Wert 55 bis 57 Pfg. pro 15 kg.

1 1*

oberen Stations-

4 Dem Gouvernement ist nahegelegt worden,

über weitere Anpflanzungsversuche von Baum-

wolle in Deutsch-Südwestafrika auch in Zukunft

regelmäßig zu berichten.

fs dem „Tropenpflanzer“.

Das Märzheft des „Tropenpflanzer" enthält
wieder eine Reihe interessanter Aufsätze aus dem

Gebiete der subtropischen und tropischen Agrikultur.

An erster Stelle bespricht Agronom Walta den
„Reisbau in den russischen mittelasiatischen Be-
sitzungen“; er schildert anschaulich, wie diese
Kultur in dem eigenartigen Turkestan teilweise

noch recht primitiv, aber dennoch mit gutem Er-
folge betrieben wird und wie sie für Mittelasien

eine große wirtschaftliche Bedeutung erlangt hat.
In einem Aufsatz „Studien über die Kolanuß"“
behandelt Korpsstabsapotheker a. D. Bernegau

diese als Tauschmittel im afrikanischen Handels-
verkehr so wertvolle Frucht, die sich in neuester
Zeit auch in Europa als koffeinhaltiges Anregungs-
mittel schon viele Freunde erworben hat. s

werden hier von einem erfahrenen Fachmann

wertvolle Fingerzeige für die Unterscheidung der
verschiedenen Arten, die Wertprüfung und Kon-
servierung der Früchte u. a. gegeben. Dr. Sofer

beschreibt in einem kurzen Artikel „liber Schwarz-
wasserfieber“ das Wesen und die Behandlung
dieser gefährlichen Krankheit der Tropen, des un-

heimlichen Zwillingsbruders der Malaria“. Die
„Mitteilungen über die Rassen der wichtigsten
Haustiere in Afrika“ von D. Kürchhoff

werden mit dem „Rind“ fortgesetzt.

Der Nummer ist als Beiheft ein größerer

Aufsatz von Moritz Schanz über die „Baum-
wolle in den Vereinigten Staaten von

Nordamerika“ angefügt. Der bekannte Ver-

fasser hatte im vorigen Jahre, anläßlich des
Internationalen Baumwoll-Kongresses in Atlanta,
Gelegenheit, die Baumwollkultur und -ndustrie
Nordamerikas persönlich kennen zu lernen; er

legt seine wertvollen Erfahrungen hier nieder.
Besonderes Interesse verdienen die in den Kapiteln
„Ausblick in die Zukunft“ und „Kolonial-Baum-

wolle“ für die deutsche Industrie gezogenen

Konsequenzen.

Aus fremden Kolonien und Droduktionsgebieten.

Oaterialien Zur afrikanischen Eingeborenen- und Krbeiterpolitik.

blenst. und arbeitsordnung in der Orange

Rilver Colonv.

Auszug aus der Verordnung vom 8. April 1904.

(Corernment Gazette of the Orange River Colony
Vol. VII Nr. 281.)

I. Teil. Allgemeines.

8 3. Die Bestimmungen des Teils 1 und IV
finden, falls nicht ausdrücklich anders angegeben,

aufalle Arbeiter, sowohl weiße wie farbige,

*1 deren Arbeitgeber gleichmäßig An-

§ 4. Bis zum Beweise des Gegenteils soll

die Überzeugung des Gerichtshofes, daß das Ver-

hältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zwischen
zwei Personen besteht, ausreichender Beweis da-
für sein, daß ein Dienstkontrakt von den Be-

teiligten abgeschlossen worden ist.

5. Wenn in einem Dienstkontrakt die Zeit

seiner Dauer nicht ausdrücklich angegeben und
begrenzt ist, so soll bis zum Beweis des Gegen-
teils angenommen werden, daß dieser für einen

Monat mit monatlicher Verlängerung abgeschlossen
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wurde; jedoch soll, falls der Arbeitskontrakt für
die Fertigstellung irgend einer bestimmten Arbeit
abgeschlossen wurde, derselbe mit der Vollendung
dieser Arbeit erlöschen. Auch kann der Arbeit-

geber, falls die Arbeit nicht innerhalb einer zu

ihrer Vollendung ausreichenden Zeit fertiggestellt
wurde, dem Arbeitsverhältnis ein Ende machen.

§5 6. Falls kein bestimmter Schluß der
Dienstzeit im Arbeitskontrakt vorgesehen ist, ist
bei beabsichtigter Auflösung des Dienstverhältnisses
von den Parteien eine einmonatliche Kündigungs-

frist einzuhalten, es sei denn, daß eine Kündigungs-
frist durch den Arbeitskontrakt ausdrücklich aus-

geschlossen wurde.
8 7. Ist eine Kündigung erfolgt, und der

Arbeitgeber gestattet, daß der Arbeitnehmer noch
im Dienst verbleibt, oder der Arbeitnehmer ver-

bleibt noch im Dienste nach dem Tage, an dem

der Kündigung gemäß der Dienstkontrakt sein
Ende finden würde, so soll der Dienstvertrag
weiterhin in Kraft bleiben, es sei denn, daß ein
neuer zwischen den beiden Parteien vereinbart wird.

§5 8. In jedem wegen der Nichtzahlung des

auf Grund des Dienstverhältnisses zustehenden
Lohnes vor einem Gerichtshof anhängig gemachten

Verfahren hat dieser Gerichtshof, falls die Höhe
des vereinbarten Arbeitslohnes nicht sicher fest-
zustellen ist, die Lohnhöhe nach dem ortsüblichen
Lohn zu bemessen unter Berücksichtigung der

Arbeitsbefähigung des Arbeitnehmers und der
Art der Arbeit, für die er engagiert war.

§* 9. Ist die Zahlung des Lohnes in Geld
vereinbart worden, so darf der Lohn nicht in
Waren ausgezahlt werden und umgekehrt, es sei

denn, daß der Arbeitnehmer ausdrücklich dem

zustimmt.
§ 10. Ein anßerhalb der Kolonie abge-

schlossener Dienstvertrag hat innerhalb der Kolonie
nur dann Gültigkeit, wenn er schriftlich abge-

schlossen wurde.
§5 11. Derartige Kontrakte müssen vom

Resident Magistrate geprüft und beglaubigt werden.
In diesem Falle haben sie für jeden in ihnen
festgesetzten Zeitraum Gültigkeit, jedoch darf die
vereinbarte Dienstzeit nicht länger als drei Jahre,
vom Tag der Ankunft des Arbeitnehmers in der

Kolonie an gerechnet, währen.

12. In Europa abgeschlossene Dienst-
verträge haben in der Kolonie Gültigkeit, wenn

die vereinbarte Dienstzeit nicht mehr als drei

Jahre, vom Tage der Ankunft des Arbeitnehmers

in der Kolonie an gerechnet, beträgt.

§ 13. Dienstkontrakte, die in einer außer-

europäischen britischen Besitzung vor der zu-

ständigen Behörde abgeschlossen sind, sowie Dienst-
kontrakte, die in nichteuropäischen fremden Staaten

vor dem britischen Konsul abgeschlossen wurden,

haben in der Kolonie Gültigkeit; jedoch muß,
falls eine der beiden Parteien nichteuropäischer
Herkunft ist, die zuständige Behörde auf dem
Kontrakt vermerken, daß die im Kontrakt stipu-

lierten Bedingungen vorgelesen, erklärt, und
wenn nötig, übersetzt wurden, und daß die kon-

trahierenden Parteien denselben zugestimmt haben.
Indessen haben derartige Kontrakte auch Gültig-
keit, falls der zuständige Resident Magistrate die
Überzeugung erlangt hat, daß tatsächlich ein

Dienstkontrakt abgeschlossen ist.
§*s 14. Alle in den letzten beiden Para-

graphen vorgesehenen Dienstverträge müssen inner-
halb zweier Monate nach Ankunft des Arbeit-
nehmers in der Kolonie dem Resident Magistrate
vorgelegt und von demselben anerkannt werden.

§ 15. Für diese Prüfung und Beurkundung
des Arbeitskontraktes hat der Arbeitgeber 5 sh

Stempelgebühr zu zahlen.
16. Jeder, der unter Kenntnis des

zwischen einem Arbeitgeber und einem Arbeit-

nehmer bestehenden, im Auslande abgeschlossenen
Dienstverhältnisses den Arbeitnehmer veranlaßt,
den Dienst des Arbeitgebers zu verlassen, oder

den Arbeitnehmer in seine eigenen Dienste nimmt
oder sonstwie einen Vertrag mit dem Arbeit-

nehmer abschließt, durch den ein Bruch des be-

stehenden Dienstverhältnisses herbeigeführt wird,
verfällt einer Geldstrafe bis zu 25 L oder einer

Gefängnisstrafe mit oder ohne schwere Arbeit bis

zu drei Monaten oder beiden. Auch hat der

Gerichtshof das Recht, die Leistung eines Schaden-
ersatzes an den Arbeitgeber für die von diesem

etwa geleisteten Vorschüsse sowie für die von

ihm etwa gezahlten Reisekosten für den Arbeit-

nehmer anzuordnen. Dieser Beschluß des Ge-
richtshofes hat dieselbe Wirkung und kann in
derselben Weise vollstreckt werden wie das Urteil

in einem Zivilprozeß.

17. Jeder, der unter Kenntnis eines

zwischen einem Arbeitgeber und einem Arbeit-

nehmer bestehenden Dienstvertrages versuchl, den
Arbeitnehmer zum Aufgeben seines Dienstes zu
veranlassen, damit dieser in seine Dienste oder
die einer anderen Person eintritt, verfällt einer
Geldstrafe bis zu 10 L, an deren Stelle im Un-

vermögensfalle eine Gefängnisstrafe mit oder

ohne schwere Arbeit bis zu 14 Tagen tlitt.

§5 18. Jeder, der sich der folgenden Ver-

gehen schuldig macht, verfällt einer Gesängnis-
strafe mit oder ohne schwere Arbeit bis zu sechs
Monaten:

1. wenn er durch Gewaltanwendung gegen

eine Person oder deren Eigentum oder durch
Drohung oder Einschüchterung oder sonstwie

a) einen Arbeitnehmer (oder eine andere

gegen Lohn beschäftigte Person) zwingt oder zu
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zwingen versucht, den Dienst oder seine Arbeit
zu verlassen, oder seine Arbeit dem Arbeitgeber

zurückzustellen, ehe diese beendet ist;
) einen Arbeitnehmer oder eine andere

Person, die sich noch nicht vermietet hat, oder
nicht beschäftigt ist, an der Vermietung oder an

der Dienstannahme bei einer anderen Person

verhindert oder zu verhindern sucht;
e) einen Arbeitnehmer zwingt oder veranlaßt,

oder zu zwingen und zu veranlassen sucht, einem

Klub oder einer Genossenschaft beizutreten, oder

für eine gemeinsame Kasse Beiträge zu zahlen;
2. wenn er gegen eine Person (oder deren

Eigentun) Gewalt oder Drohung oder Ein-

schüchterung usw. anwendet, und zwar deshalb:
a) weil diese nicht einem Klub oder einer

bestimmten Genossenschaft angehört, und weil sie
nicht in eine gemeinsame Kasse Beiträge zahlt,
oder sich geweigert hat, Beiträge zu zahlen, oder
weil sie keine Strafe bezahlt hat, oder

b) weil diese Person sich geweigert hat, Ver-
ordnungen, Resolutionen oder Anordnungen sich
zu fügen, welche zu dem Zweck erlassen wurden,
um eine Lohnerhöhung oder Lohnreduktion zu

erlangen, oder um die Arbeitsmenge zu ver-

mindern oder abzuändern, oder um die Art der

Ausführung einer Arbeit oder eines Geschäftes

oder deren Leitung zu regulieren;

3. wenn er durch Gewalt, Drohung, Ein-
schüchterung, Belästigung usw. einen Produzenten
oder jemand, der einen Handel, ein Geschäft usw.

betreibt, zwingt oder zu zwingen versucht, die
Leitung, den Betrieb des Geschäftes usw. zu

öändern, die Zahl seiner Angestellten zu vermehren
oder zu begrenzen usw.

 19. Der vorhergehende Paragraph hat
nicht den Zweck, Personen einer Bestrafung zu
unterwerfen:

1. die zu dem einzigen Zweck zusammen-
kommen, um über die Höhe des Lohnes, welchen
die anwesenden Personen für ihre Dienste ver-
langen oder fordern sollen, oder die, wenn es

sich um Arbeitgeber handelt, zusammenkommen,
um über die Höhe des Lohnes, welchen sie ihren
Angestellten für ihre Arbeit zahlen sollen, zu be-
raten und zu beschließen;

2- welche ein mündliches oder schriftliches
Abkommen unter sich eingehen, um

 2) die Lohnhöhe festzusetzen, welche sie für
die Arbeit verlangen oder fordern sollen, oder
welche sie ihren Angestellten bewilligen sollen;
 h ) um die Arbeitsstunden festzufetzen, welche

sie verlangen oder fordern sollen.

enn Personen zu diesem Zwecke sich ver-
sammeln oder eine Abmachung eingehen, dann
verfallen sie keiner Strafe und keiner Verfolgung.

Kein Arbeitgeber ist verpflichtet, seinen

Arbeitern ein Zeugnis auszustellen, oder den
Grund anzugeben, weshalb er es nicht tut.

5* 21. Jeder Arbeitgeber, der seinen Ar-
beitern wissentlich ein unrichtiges Zeugnis aus-
gestellt hat, ist zum Schadenersatz einer dritten

Person gegenüber verpflichtet, die auf Grund
dieses Zeugnisses veranlaßt wurde, den Arbeiter
in ihren Dienst zu nehmen, und die dadurch

Schaden erlitten hat.
5 22. Jeder, der ein betrügerisches Zeugnis

ausstellt, oder von einem solchen Gebrauch macht,
verfällt einer Geldstrafe bis zu 50 K oder einer

Gefängnisstrafe mit oder ohne schwere Arbeit
bis zu einem Jahr.

§* 23. Jeder Arbeitgeber, der einem Arbeit-

nehmer ohne seine Zustimmung oder ohne einen
triftigen Grund dafür zu haben, daß der Lohn
nicht wirklich verdient war, den Lohn vorenthält,
verfällt einer Geldstrafe bis zu 5 L, an deren

Stelle im Unvermögensfalle eine Gefängnisstrafe
mit oder ohne schwere Arbeit bis zu einem Mo-
nat tritt.

§ 24. 1. Wenn jemand auf Grund des vor-

hergehenden Paragraphen verurteilt worden ist,
so soll der das Urteil fällende Resident Magistrate
außerdem noch über die Höhe des ungesetzlich
vorenthaltenen Lohnes sowie über die Kosten des
Verfahrens (welche ebenso hoch sein sollen als in
Zivilfällen) sein Urteil abgeben.

Falls der Lohn und die Kosten nicht ein-
treibbar sind, so sollen sie aus dem beweglichen

Eigentum des Arbeitgebers auf Grund eines
Scheines des Resident Magistrate bestritten werden.

3. Wenn der Resident Magistrate den Arbeit-

geber von den genannten Vergehen freisprechen
sollte, aber doch findet, daß der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer noch Lohn schuldet, so soll der Resi-
dent Magistrate ein Urteil über die Höhe des

Lohnes, welchen der Arbeitnehmer noch zu fordern
hat, abgeben. Die Tragung der Kosten richtet
sich dann nach dem vorliegenden Fall.

§* 25. Keine einem Arbeitgeber dieser Ver-

ordnung gemäß auferlegte Strafe, sei es eine
Geldstrafe oder eine Gefängnisstrafe, soll die Wir-

kung haben, den Arbeitskontrakt aufzulösen, es sei
denn, daß der Gerichtshof, welcher den Arbeit-

nehmer aburteilt, anders beschließt.
§ 26. Falls ein zuständiger Gerichtshof in

einem durch einen Arbeitgeber gegen einen Arbeit-

nehmer oder durch einen Arbeitnehmer gegen einen

Arbeitgeber anhängig gemachten Verfahren findet,
daß der Dienstkontrakt nicht nach Treue und
Glauben durch die betreffenden Parteien oder durch
eine derselben innegehalten worden ist, so kann
der Gerichtshof auf Verlangen einer der beiden
Parteien die Aufhebung des Dienstkontraktes ver-

fügen.
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§ 27. Wenn der Arbeitgeber eines wegen

lbertretungen dieser Verordnung bestraften Arbeit-
nehmers die AufhebungdesDienstkontrakteswünscht,
so kann der Gerichtshof die Aufhebung des Dienst-

vertrages verfügen, jedoch soll dadurch nicht die
Vollstreckung desgefälltenUrteils verhindert werden.

5 28. Wenn ein Arbeitgeber wegen schlechter,
ungesetzlicher körperlicher Behandlung seines Arbeit-
nehmers bestraft wird, so kann der Gerichtshof
auf Wunsch des Arbeitnehmers den Dienstkontrakt
für aufgehoben erklären.

29. Die Minderjährigkeit eines Arbeit-

nehmers soll die Verfolgung des Anspruches eines
solchen gegen den Arbeitgeber ohne Vermittlung
eines Vormunds nicht verhindern.

(II. Teil. Weiße Arbeitnehmer.)

III. Teil. Farbige Arbeiter.

§5 31. Ein schriftlicher Dienstkontrakt darf nur
für die Dauer von zwei Jahren und ein münd-

licher Dienstkontrakt nur für die Dauer von einem

Jahre eingegangen werden.
5 32. Kein schriftlicher Dienstvertrag bindet

länger als ein Jahr, wenn der Kontrakt nicht mit

dem Namen oder dem Handzeichen der den Ver-

trag eingehenden Parteien in Gegenwart eines
Resident Magistrate oder Friedensrichters unter-

zeichnet wird. Ein derartig eingegangener und
unterzeichneter Dienstvertrag soll ungefähr die im
Anhang 1 angegebene Form haben.

33. Alle Dienstkontrakte, die auch die Dienst-

verpflichtung eines Weibes eines Arbeitnehmers

gleichzeitig mit der ihres Mannes festsetzen, sollen
von ihr in derselben Weise eingegangen und voll-

zogen werden wie von ihrem Manne.

§5 34. Die Eltern oder der Vormund eines

Kindes unter 16 Jahren haben das Recht, gleich-

zeitig mit ihrem Dienstkontrakt auch für das Kind
ein Dienstverhältnis einzugehen, und zwar in der-

selben Weise, wie sie für sich den Dienstvertrag
eingehen, mit der Bestimmung:

1. daß bei einem schriftlichen Dienstvertrag
der Name und das Alter jedes Kindes genau im

Vertrag angegeben werden muß;
2. daß dem Arbeitgeber der Eltern oder des

Vormundes kein Anrecht auf die Dienste des Kindes

für eine längere Zeit als für die Dienstzeit der
Eltern oder des Vormundes zusteht. Auch hat
er kein Anrecht auf die Dienste des Kindes, wenn

dieses das 16. Jahr überschreitet. Ebensowenig
darf er auf die Dienste eines anderen Kindes der

Arbeitnehmer Anspruch machen, unter dem Vor-

wande, daß das Kind von ihm ernährt oder ge-

kleidet sei, oder daß es geboren wurde, während
die Eltern in seinem Dienst standen, oder sonst
unter irgend einem Vorwand.

§5 35. Im Falle des Todes eines Mannes,

der mit seinem Weib oder mit seinen Kindern

kontraktmäßig zur Arbeit verpflichtet war, soll der
Kontrakt in bezug auf das Weib und die Kinder

einen Monat nach dem Tode dieser Person null

und nichtig sein.
5 36. Keinem, der einen Dienstkontrakt ein-

geht, durch welchen festgesetzt wird, daß der Arbeit-
nehmer in den Räunllichkeiten des Arbeitgebers
Wohnung nimmt, ist es gestattet, sein Weib und
seine Kinder mit in die Räumlichkeiten des Arbeit-

gebers zu nehmen, es sei denn, daß dies im Dienst-

kontrakt ausdrücklich gestattet ist. Der Arbeitgeber
hat nicht das Recht, die Dienste der Frau und
Kinder allein aus dem Grunde zu verlangen,

weil sie in seinen Räumlichkeiten wohnen.
§* 37. Jeder Arbeitnehmer verfällt der in

Artikel 60 der „Magistrates Courts Ordinance
1902= oder in Artikel 19 der „Justice of the

Peace Ordinance 1902= vorgesehenen Strafe,

wenn er folgendes sich zuschulden kommen läßt:

1. wenn er nach Eingehen eines Dienstkon-

traktes ohne gesetzlichen Grund die Aufnahme des
Dienstes zur bestimmten Zeit versäumt oder ver-

weigert;
2. wenn er ohne Erlaubnis oder ungesetz-

licherweise sich aus den Räumlichkeiten des Arbeit-

gebers oder von dem ihm zugewiesenen Arbeits-

platz entfernt;
3. wenn er während der Arbeitsstunden in-

folge Trunkenheit sich zur Ausführung seiner Arbeit
ungeeignet macht;

4. wenn er eine Arbeit, zu der er verpflichtet

war, überhaupt nicht oder nachlässig und sorglos
ausführt;

5. wenn er sich weigert, einem Befehl des

Arbeitgebers oder dem einer ihm sonst vorgesetzten
Person zu gehorchen;

6. wenn er in oder bei dem Wohnhaus des

Arbeitgebers oder auf dessen Farm trotz Auf-
forderung zur Ruhe ruhestörenden Lärm verübt;

7. wenn er unter Verletzung oder Vernach-

lässigung seiner Pflicht oder in der Trunkenheit

etwas begeht, wodurch das ihm übergebene Eigen-
tum seines Arbeitgebers verloren geht oder be-

schädigt wird;
8. wenn er unter Verletzung oder Vernach-

lässigung seiner Pflicht irgend eine für die Er-
haltung und Sicherheit des ihm übergebenen Eigen-
tums des Arbeitgebers nötige Handlung zu tun

sich weigert, oder dieselbe nicht ausführt;
9. wenn er als Hirt angestellt ist und seinem

Arbeitgeber von dem Tod oder dem Verlust eines

ihm anvertrauten Stückes Vieh nicht sobald, wie
möglich Mitteilung macht.

10. wenn durch seine Schuld oder seine Un-

achtsamkeit ihm anvertrautes Eigentum verloren
gegangen ist;
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11. Wenn er ohne gesetzlichen Grund den

Dienst seines Herrn verläßt;
12. wenn er gegen seinen Arbeitgeber oder

die Angehörigen seines Arbeitgebers oder gegen
eine sonstige ihm vorgesetzte Person eine un-

gehörige, beleidigende oder drohende Sprache
führt oder Handlung begeht;

13. wenn er ohne Erlaubnis zu eigenen

Zwecken von dem Pferd, dem Wagen usw. seines

Herrn Gebrauch macht;
14. wenn durch seine Schuld oder seine Nach-

lässigkeit sich die Schafe oder Ziegen seines Arbeit-
gebers mit den Schafen und Ziegen dritter Per-
sonen vermischen;

15. wenn durch seine Schuld oder Nach-
lässigkeit ihm anvertrautes Rindvieh oder ihm an-

vertraute Schafe sich unter andere Rindvieh= oder
Schafherden mischen, von denen er wußte, daß

sie an einer ansteckenden Krankheit litten.

§ls 38. Falls ein Arbeitnehmer wegen der
üÜbertretung eines der Unterabschnitte des vorher-
gehenden Paragraphen angeklagt wird und die
Prüfung des Tatbestandes ergibt, daß er einen

anderen Unterabschnitt des vorhergehenden Para-
graphen übertreten hat, so soll er nach dem vor-

liegenden Tatbestand bestraft werden.
#5l# 39. 1. Dem Arbeitgeber steht es zu, wenn

er begründete Ursache hat, zu vermuten, daß der

Arbeitnehmer gegen irgend eine der Bestimmungen
des dritten Teils dieser Verordnung sich ver-

gangen hat, dem Arbeiter zu befehlen, sich in
seiner, des Arbeitgebers Begleitung vor den zu-
ständigen Magistrate zu begeben, um auf die
Anklage zu antworten.

2. Jeder Arbeitnehmer, der einem solchen
Befehl nicht nachkommt, kann von dem Arbeit-

geber ohne Verhaftungsbefehl verhaftet und unter
seiner Aufsicht vor den Magistrate geführt werden;
jedoch ist kein Arbeitnehmer verpflichtet einem
solchen Befehl zu gehorchen, wenn ihm nicht
vorher von der Art der Anklage, die sein Arbeit-

geber gegen ihn vorzubringen gedenkt, Mitteilung
gemacht worden ist.

IV. Teil. Verschiedenes.

 J7 40. Kein Arbeitnehmer darf den Be-
stimmungen des zweiten und dritten Teiles dieser

Verordnung gemäß bestraft werden, wenn der
Arbeitgeber nicht spätestens einen Monat, nach-

dem er von dem Vergehen Kenntnis bekommen

hat, die Anklage einreicht.
11. Wenn der Arbeitgeber eine Anklage

gegen den Arbeitnehmer erhebt und unter Eid

vor dem Resident Magistrate, Assistent Resident
Magistrate oder Friedensrichter mit Angabe der
Gründe erklärt, daß es notwendig sei, den Arbeit-

nehmer zu verhaften, um sein Erscheinen vor dem

zuständigen Gerichtshof sicher zu stellen, so kann
der Resident Magistrate usw. einen Verhaftungs-
befehl ohne vorhergehende Verwarnung oder Auf-
foFrderung erlassen. Wenn aber der Arbeitgeber
seine Aussagen aus Böswillen oder ohne ver-

nünftige und einleuchtende Gründe abgibt, so soll
er mit einer Geldstrafe bis zu 5 L, an deren

Stelle im Unvermögensfalle eine Gefängnisstrafe
bis zu einem Monat tritt, belegt werden.

* 42. Wenn ein Arbeitnehmer verklagt wird,
weil er ohne gesetzliche Ursache den Dienst seines

Herrn verlassen hat, so kann der Resident Ma-
gistrate usw. einen Verhaftungsbefehl gegen ihn
ohne vorhergehende Verwarnung oder Aufforderung
erlassen.

§ 43. Kein Arbeitnehmer, der seinen Arbeits-
platz nur zu dem Zweck verläßt, um gegen seinen

Arbeitgeber eine Klage anzubringen, nachdem ihm
ein Urlaub hierfür verweigert wurde, darf nur

aus diesem Grunde wegen Verlassung des Dienstes
oder der Ubertretung einer sonstigen Bestimmung
dieser Verordnung verurteilt werden.

. 44. Die Zahl der Tage, während welcher

ein Arbeitnehmer aus dem Dienst seines Arbeit-

gebers durch Entfernung, unerlaubte Abwesenheit,
durch die Gefängnishaft wegen einer Übertretung
dieser Verordnung oder durch den Weg von und

zu der Behörde im Zusammenhange mit einer ihm

nachgewiesenen Übertretung dieser Verordnung ab-
wesend ist, soll der ursprünglich vereinbarten
Dienstzeit zugefügt werden.

8 45. Falls ein Arbeitnehmer von einem

zuständigen Gerichtshof zu einer Geldstrafe ver-

urteilt und diese Strafe vom Arbeitgeber bezahlt
wurde, so kann dieser sie vom Lohn des Arbeit-

nehmers abziehen.
46. Jeder Arbeitnehmer, der wegen einer

Übertretung dieser Verordnung zur Gefängnis-
strafe verurteilt wurde, soll sofort nach Ende
seiner Gefängnishaft zu seinem Arbeitgeber zurück-
kehren. Falls er dies nicht tut, soll er gemäß

den Bestimmungen des Unterabschnitts des § 3

oder des Unterabschnitts 2 des § 27 dieser Ver-

ordnung verurteilt werden.

 e 47. Die Gerichtshöfe der Resident Ma-

gistrate sind für alle unter Teil 1 und 2 dieser

Verordnung fallende Vergehen zuständig, und die
Gerichtshöfe der Resident Magistrate und Spezial-
friedensrichter sind für alle Vergehen, die unter

Teil 3 dieser Verordnung fallen, zuständig. Jedoch
darf keine durch einen Spezial-Friedensrichter ver-

hängte Geldstrafe höher sein, als dies in § 19
der „Justice of the Peace Ordinance 1902

festgesetzt ist.
§5 48. Die Gerichtshöfe der Resident Ma-

gistrate sind zuständig für alle Fälle zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, welche sich auf
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deren Rechte und Pflichten beziehen, sowie auf
alle Angelegenheiten, für die sonst noch in dieser
Verordnung Bestimmungen getroffen sind.

Jedoch erstreckt sich ihre Zuständigkeit nicht
a) auf Fälle, in denen die Höhe des Lohnes,

Schadenersatzes usw. 50 K übersteigt.
b) auf Fälle, bei denen es sich um die

Durchsetzung oder Auflösung eines Dienst-
kontraktes handelt, falls der festgesetzte
Dienstkontrakt ein Jahr überschreitet.

§5 49. Jeder Gerichtshof eines Resident Ma-
gistrate oder Spezialfriedensrichters ist für vor ihn
gebrachte Fälle zuständig, mag der Streitfall, der
vor ihn gebracht wird, in seinem Amtsbezirk ent-
standen sein oder nicht, oder mag die Person

ihren Wohnsitz in seinem Amtsbezirk haben oder
nicht.

§ 50. Falls es notwendig ist, wegen Über-

tretung einer dieser Bestimmungen der Ver-
ordnung gegen eine Person, die an einer öffent-

lichen Arbeit der Kolonie beschäftigt ist, vorzugehen,
so soll die Anklage von dem Beamten erfolgen,

der bei der betreffenden Arbeit die Aufsicht hatte.

§ 51. Alle unter dieser Verordnung fallenden

Strafen fließen in den Colonial Treasury.

Anhang.
Form eines Arbeitskontraktes.

Es wird hiermit beurkundet, daß am. Tagedes Monas im Jahre ..... .

aus und C. D. aus vor mir

E. F. (Magistrate oder Friedensrichter) erschienen

und in meiner Gegenwart ihre Namen (bzw.
ihre Handzeichen) unter den folgenden Dienst-
kontrakt setzten.

Der genannte A. B. mietet die Dienste des

genannten C. D., und der genannte C. D. ver-

mietet dem genannten A. B. seine Dienste zu jeder
angemessenen Zeit in der Eigenschaft als

für beginnend am . . . ..

und endend am . . . .. des Jahres. .Fer-

ner kommen sie darin überein, daß der genannte

A. B. dem genannten C. D. für seine Arben einen
Lohn in der Höhe von . . . . . . o Tag

(Woche, Monat oder Jahr) zahlt, und150 der

Lohn monatlich (oder wie es sonst vereinbart

wird) gezahlt werden soll.

(Hier sind noch die besonderen Abmachungen,

soweit sie nicht gegen dieses Gesetz verstoßen, zu
inserieren.)

(Unterzeichnet) 6 B.C.D.
Die oben stehenden Abmachungen wurden

durch die oben genannten Parteien in meiner

Gegenwart am oben genannten Datum freiwillig

unterzeichnet und von beiden Parteien, soweit ich

beurteilen kann, auch verstanden.

(gez.) E. F. Magistrate

(oder Friedensrichter).

Die wirtschaftlichen Verhältnisse und der Handel von

Britisch-Uordborneo und Labuan im Jahre 1906.

Bergbau. 1. Labnan. Der Bergbau be-

schränkt sich auf die Förderung von Kohlen, die
hier in bedeutenden Massen und guter Beschaffen-

heit vorhanden sind. Die Mine, deren Eigen-
tümerin die Labuan Coalfields Company Ltd. ist,

steht mit dem Hafenplatz Victoria durch eine

Eisenbahn in Verbindung. Die Gesellschaft besitzt
in Victoria gute Hafenanlagen, die ihr eine

schnelle Beladung der hier kohlenden Schiffe er-

möglichen. Die Kohle findet teils gute Abnehmer
in den dem Lokalverkehr dienenden Küsten-

dampfern, teils wird sie nach Singapore und

Hongkong ausgeführt. Die Mine hat mit großen
Schwierigkeiten, wie Betriebsstörungen durch lber-
schwemmungen infolge der starken Regen, zu
kämpfen gehabt, was die Menge der geförderten

Kohle erheblich schmälerte. Gefördert wurden im
Jahre 1906: 26 000 Tons à 1016 kg.

2. Br. Nordbornco. Die einzigen Minen-

gesellschaften in Br. Nordborneo sind: 1. die

Cowie Harbour Coal Company Ltd. und 2. die

British Borneo Exploration Company.

Die Cowie Harbour Coal Company Ltd. be-
sitzt am Selimpopon-River ein sehr wertvolles

Steinkohlenbecken mit Kohlen von vorzüglicher

Qualität. Die Mine befindet sich erst seit kurzem
in Betrieb, und es wurden bisher nur geringe

Mengen Oberflächenkohle gefördert, da die Ge-
sellschaft sich in der Hauptsache noch mit dem
Ausbau der Minenanlagen, der Verbesserung der
Transportmittel und dem Bau von Leichter-

material, Landungsbrücken (auf Sebattik Island)Z
und Kohlenschuppen beschäftigte. Die bisher mit
Selimpoponkohle gemachten Versuche fielen be-
friedigend aus. Ferner hat die Gesellschaft einen

Kohlenpier mit Schuppen in Sandakan errichtet,
woselbst ein sestes Lager, von mehreren hundert
Tons vorläufig, gehalten werden soll.

Von der vorgenannten Kohlenmine abgesehen,
befindet sich das alleinige Recht, Bergbau zu
treiben, in den Händen der British Borneo Ex-

ploration Company. Die Tätigkeit der Gesell-
schaft beschränkte sich einstweilen fast ganz auf
den Abbau der im Hintergrunde der Marudn

Bay gelegenen Manganlager. Der Reichtum
dieser Erzlager scheint jedoch geringer zu sein,
als zur Zeit von den Forschern angenommen
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wurde. Die Transportanlagen dieser Gesellschaft
haben durch die heftigen Regen Ende 1906 stark
gelitten.

Perlenfischerei. Die Ergebnisse der Perlen-
sischerei waren sehr unbefriedigend. Die ge-

fundenen Schalen und Perlen waren zu klein

und in viel zu geringer Menge vorhanden, um

das Unternehmen nutzbringend zu gestalten.

Rotang. Die Ausfuhr von Rotang ist 1906
quantitativ und qualitativ hinter dem Vorjahre
zurückgeblieben. Die Verschiffungen von Rotang

Segah, der besten dortigen Sorte, haben stark ab-
genommen, diejenigen von minderwertigen Arten,

wie Rotang Merah, Rotang Ayer, Rotang Laimkan
usw., haben dagegen etwas zugenommen. Rotang
Segah und Rotang Batu gehen nach Singapore
und von da zumeist weiter nach Europa oder

Amerika, während Rotang Ayer, Rotang Merah
und Rotang Lainkan hauptsächlich nach Hongkong
ausgeführt werden, wo sie zur Verfertigung von

Körben, billigen Möbeln, Matten und Tauwerk

Verwendung finden. Der hiesige Rotang erzielt
wegen seiner geringeren Länge stets ungünstigere
Preise als der aus den anderen Landschaften

Borneos (Sarawak, Kotei und Bandjermasin usw.)
stammende. Die stärkste Abnahme in der Aus-
fuhr von Rotang zeigt die Ostküste mit den Häfen
Lahaddatu und Tawao, nämlich 23 v. H. in der

Menge und 44 v. H. in bezug auf den Wert

gegenüber dem Jahre 1905. Eine Erklärung
hierfür dürfte wohl darin zu finden sein, daß
Tawao, welches früher Freihafen war, seit dem
20. Juni 1906 zum Zollgebiet von Br. Nord-

borneo gehört.

Harz-Damar. Im Jahre 1906 wurden

ganz besonders große Mengen Baumharz aus-
geführt. und zwar von der Nord= und Ostküste

zumeist der billigere Damar Batu, während die
Westküste bessere Sorten wie Damar Daging und

amar Merah nach Singapore exportiert. Die
Zunahme gegenüber 1905 betrug 120 v. H. Da-
bei dürfte an der Westküste die Eisenbahn Jessel-

ton—Tenom zur Belebung des Handels mit den

imInnern ansässigen oder nomadisierenden Völker-
schaften das Ihrige beigetragen haben.

4 Guttapercha. Die Ausfuhr von Gutta ist

sehr zurückgegangen, und die Guttasucher müssen
immer tiefer in das Land eindringen.

Vogelnester. Das Jahr 1906 ergab eine
sehr gute Ausbeute, obschon verschiedene Grotten
ausgeranbt worden waren. Die Nester wurden

befühen Preisen zumeist nach Singapore aus-
hrt.ge

“ „Holz. Die Wälder der Nord- und Ostküste

Hoern große Mengen vortrefflicher Weich= und
Harthölzer. Der vornehmste Abnehmer für hiesiges

Bauholz, Eisenbahnschwellen und Bohlen ist Hong-
kong. Bauholz wird zumeist in mächtigen runden
oder vierkantig behauenen Stämmen verfrachtet;
für Billian (Eisenholz), Merbau (sogenanntes
Borneo-Teak), Camphorholz und Serayah (Bor-
neo-Cedar) besteht jederzeit gute Nachfrage. Bor-
neo-Cedar und Bornea-Teak gehen in vierkantigen

Stämmen und in Bohlen regelmäßig auch nach
Europa und haben in England gute Aufnahme
gefunden. Das Geschäft mit Hongkong litt 1906
sehr unter der ungünstigen Marktlage, die teils
in den großen Anfuhren von Kiefernholz aus den

Weststaaten der Union, teils in der verminderten

Nachfrage nach besseren Holzsorten ihre Ursache
hatte, und besserte sich erst, nachdem infolge des
Taifuns vom 19. September 1906 sich eine große

Nachfrage nach starkem Bauholz für die Her-
stellung von Werften, Landungsbrücken und

anderen Hafenbauten geltend gemacht hatte. Zur
Ausfuhr gelangten gegen 800 000 englische Kubik-

fuß. Kleinere Bestellungen, und zwar haupt-

sächlich für gesägtes Holz, kommen ferner regel-
mäßig von den Südphilippinen.

Kopra und Kokosnüsse. Die Kokospalme
findet sich in Br. Nordborneo nurin kleineren

Beständen, die zumeist verschiedenen malalischen
Familien oder chinesischen Kaufleuten gehören.
Es fehlt an einem systematischen Betriebe, und

fast alle Anlagen sind zu dicht bepflanzt. Nur

einige wenige europäische Plantagen machen hier-
von eine Ausnahme. Die Bäume haben 1906

unter der Trockenheit gelitten und sind in ihren

Erträgen gegen früher zurückgeblieben. Die
Kokosnüsse werden entweder in frischem Zustande

über Hongkong und China ausgeführt, wo die

Milch und der Kern zur Bereitung chinesischer

Delikatessen dienen, oder, nachdem sie geöffnet
sind und der Inhalt getrocknet ist, als Kopra in
Singapore auf den Markt gebracht.

Sago. Die Sagopalme wird an der West-

küste durch die Eingeborenen gebaut; jedoch ge-
schieht die Bearbeitung des sagohaltigen Stammes
nur in sehr primitiver Weise. Die Ausfuhr, die

ausschließlich nach Singapore geht, hat stark zu-
genommen, wohl infolge der etwas besseren Preise.

Salzfisch. Die Eingeborenen haben den
Fischfang an der ganzen Küste mit größerem Eifer

als in den vergangenen Jahren betrieben. Haupt-

abnehmer war wie früher Hongkong, während

nur geringe Sendungen nach Singapore gemacht
wurden.

Pfeffer und Gambier werden ausschließlich

auf chinesischen Pflanzungen gebaut. Die Ausfuhr
beider Produkte hat um eine Kleinigkeit zuge-
nommen.
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Cutch zeigt eine erhebliche Zunahme in der
Ausfuhr, da diesem Artikel neue Absawgebiete

erschlossen worden waren, die eine entsprechend

größere Nachfrage bedingten.
Kaffee wird nur noch in ganz geringen

Mengen erzeugt. Die Kaffeepflanzungen mußten
wegen der ungünstigen Preise teils ganz auf-
gegeben werden, teils der Kultur von Tabak oder

Rubber weichen. Der Wert der Einfuhr über-

steigt den der Ausfuhr bereits bedeutend.

Tabak. Die Ausfuhr von inländischem Tabak

hat stark abgenommen, da die Nachfrage nicht
mehr im Verhältnis zum Angebot steht und
andere Gegeuden billiger liefern können.

Die europäischen Pflanzungen dagegen haben,
veranlaßt durch die günstigen Preise für Ernte
1905, ihren Betrieb ausgedehnt. Es wird hier
ausschließlich Deckblatt=Tabakgebaut,der in
Amsterdam auf den Markt gebracht wird. Die

Gesamtzahl der Unternehmungen beläuft sich auf
zehn Estates, die etwa 4500 Kulis beschäftigen und

während 1906: 18 281 Ballen zu je etwa 80 kg

zur Ausfuhr brachten.

Para-Rubber. Im Laufe des Jahres 1906
sind zu den bereits bestehenden fünf Pflanzungen

noch sechs weitere Unternehmungen hinzuge-
kommen. Die Aussichten für diese Kultur sind
sehr befriedigend. Von den elf nunmehr be-
stehenden Estates liefert eine Plantage bereits
eine Kleinigkeit Rubber aus den europäischen
Markt. In Tenom unterhält die Regierung, die
an der Kultur dieser Pflanze ein großes Interesse

nimmt, einen besonderen Versuchsgarten, wodurch
den Pflanzern manche unnütze Ausgaben erspart
bleiben. Der Bau der Pflanze beschäftigt etwa
1500 Kulis.

Biehzucht. Die Eingeborenen im Innern
und in der an der Westküste gelegenen Ebene

von Papar treiben eine nicht unbedentende Vieh-

zucht. Es werden vor allem Rindvieh, ein

kleiner, jedoch kräftiger Schlag, serner Wasser-
büffel sowie Pferde (Sulu-Ponies) gehalten. Im
Jahre 1906 wurden größere Sendungen von

Hornvieh nach Manila gemacht, indessen ist seit-
dem die Ausfuhr von Rindvieh in großer Anzahl

von der Regierung untersagt worden.

Import. Die direkte Einfuhr von euro-

päischen Industrieerzeugnissen ist ganz unbe-
deutend. Die hiesigen Händler wollen entsprechend
der geringen Nachfrage von den meisten Waren

jeweils nur ganz kleine Mengen, jedoch in reich-

haltigen Sortimenten, kaufen und können ihren
Bedarf von den Freihäfen Singapore und Hong-

kong mit einem unwesentlichen Preisausschlag be-
ziehen. Die Mehrzahl der hier eingeführten Web-
waren und Garne sind Erzeugnisse der britischen

Baumwollindustrie; für Woll= und Seidenwaren

besteht nur wenig Nachfrage. Der Markt und

fast sämtliche Handelsgebräuche richten sich nach
Singapore. Die Kreditverhältnisse sind nicht be-
sonders günstig; die einzelnen Händler verfügen
nur über geringe Mittel und müssen ihrer weit

zerstreuten Kundschaft lange Kredite gewähren.

Verkehrswesen. Den Verkehr zwischen
Singapore und Labnan sowie Br. Nordborneo

vermitteln drei Dampfer des Norddeutschen Lloyd,
von denen zwei eine regelmäßige vierzehntägige
Fahrt im Anschluß an die Reichspostdampfer

unterhalten und Labnan mit Br. Nordborneo,

die einzelnen Häfen des Landes unter sich, sowie
mit den Südphilippinen verbinden, während der
dritte Dampfer in sechswöchentlicher Reise eine
Verbindung für Labnan und Br. Nordborneo

mit Singapore, den Südphilippinen und Celebes

(Menado) unterhält.
Zwischen Br. Nordborneo und Hongkong

fahren zwei für die Verfrachtung von Holz be-
sonders eingerichtete Schiffe, von denen eins

dem Norddeutschen Lloyd und das andere einer

britischen Gesellschaft gehört.
Dem Lokalverkehr dienen zwei kleinere Küsten-

dampfer, die in mehr oder weniger regelmäßiger
Fahrt von Sandakan aus nach den Küstenplätzen

der Ost= und Westküste von Br. Nordborneo sowie

nach Labnan fahren.
Eine hauptsächlich für die Kohlentransporte

angelegte Eisenbahn durchquert die Insel Labuan.
Ferner verbindet die Br. Nordborneo-Staatsbahn

das an die Westküste anstoßende Hochplateau mit

den Häfen Jesselton sowie Weston an der Brunei

Bay; letzterer Hafen ist indessen nur für kleine

Boote zugänglich. Die Eisenbahn erschließt ein
sehr fruchtbares Gebiet, das eine große Zukunft
verspricht. Der Bau einer Eisenbahn von Tenom,

der jetzigen Endstation der Br. Borneo-Eisen-
bahn, quer durch Nordborneo nach Cowieharbour,
sowie von Kudat nach Sandakan, ist in Aussicht

genommen, jedoch stellen sich der Ausführung des
Planes Schwierigkeiten entgegen.

Im Straßenbau ist Br. Nordborneo noch sehr
zurück. Die Straßen, die einigermaßen fahrbar
find, beschränken sich auf wenige Kilometer, und
die einzelnen Häsen sind auf dem Wasserwege
miteinander verbunden. Nach dem Innern bilden

außer den Eisenbahnen die Flüsse die einzigen
Verkehrswege.

Die gesetzliche Währung ist der Straits-Dollar,
doch sind die von der British Borneo Company
ausgegebenen Kassenscheine von 25 Cts. bis zu

25 8 und Nickelmünzen von 1,2 und 5 Cts.

das fast ausschließlich hier zirkulierende Geld.
Silber wird nur ausnahmsweise angetroffen.
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Arbeiterfrage. Fast die sämtlichen Arbeiter
für die von Europäern und Chinesen betriebenen

Pflanzungen müssen von auswärts eingeführt
werden. Die chinesischen Kulis werden zumeist

von Singapore und Hongkong bezogen; sie werden
auf ein Jahr kontraktlich angenommen und bilden

infolge der hohen Werbekosten ein ziemlich teures
Arbeitermaterial. Für die Anlage von Wegen,

Waldschlagen und die Urbarmachung des Landes,
sowie den Häuserbau werden malaische und java-
nische Kulis von den Straits her eingeführt. Seit

kurzer Zeit haben auch einige Unternehmungen

von der niederländisch-ostindischen Regierung die

Erlaubnis zur Einfuhr einer bestimmten Zahl

javanischer Kulis erhalten, die sich auf drei Jahre
zu verpflichten haben. Freie Arbeiter sind nur

in ganz geringer Anzahl zu erhalten und bilden

für die Pflanzungen aus dem Hochplateau der
Westküste eine willkommene Aushilfe; die großen
Estates dagegen sind lediglich auf ihre Kontrakt-
kulis angewiesen.

Den Handel von Br. Nordborneo in den

Jahren 1905 und 1906 zeigen folgende Zahlen:

Einfuhr:
Mengen te

Artikel 1905 1906 1905 1906

* 5

Kohlensaures Wasser Kisten 2 899 2534 43 284 33 343
Waffen und Munition — — — 4 068 3 795

Messingwaren — — — 7 008 11 667

Baumaterialien — —- — 22 404 20 958

Tuch — — 368 351 387 164

Kohlen Tons 307 207 3 376 2540

Kaffee Pilul 154,84 171,76 4123 4935
Kopra Säcke 2 058 696 14775 7777
Baumwolle — — — 725 1000

Dammarharz Pikul 2502,04 3 197,71 12 863 12594
Getrocknete Fische . - 1240,70 287,26 9 427 3573

Ton= und Glaswaren — — — 18997 23787

Früchte und Gemüse — — — 18 606 15 401
l .. — — — 24 074 18 918

r*—iss. . Pikul 5,95 — 1 134 —

Schießpulver lbs 10 503 14 503

Hauf, Seide, Tauwerk Ballen 628 643 9971 9 789
Häute und Leder Pikul 238,48 145,69 8 667 8 665
India Rubber - 9,33 11,69 856 1 031
Eisenwaren — — 61229 82 548

Schmehpenstnee. — — —. 7 353 7 931
erosen-OSl Kisten 22 157 23 788 59 095 57720

Lebendes Vieh . — — — 14 110 11 721

Baschinen und * — — 38 105 76 007
idhölzer. . Kisten 534 500 11670 11538

nnde e ene — — — 3033 6 181

7 Pikul 2241,94 2463,30 42 436 42 560
Opium Kisten 357 351 151601 126 188
Paddd Pikul 2 508,46 1 873,18 6 575 4902
Farben und Farbenöle — — — 17 716 20 645

Perlen und Muscheln Pikul 1 207,44 277,94 7 917 2 794
Parfümerien. .. — — — 8639 8198

Lebensmittel. — — — 182 363 173 317

zäicnh und Telegr. Material — — — 33510 57 479
. Pilul 670,94 1 573,81 6304 5720

" 2 Getreide - 163 723,83 163 160,73 753 305 702 241
Sal - 19 725,29 22 655,99 24 873 29 69
*d und Wein. Kisten 16 185 12 146 127 341 109 410

Hchkeibwaren — — — 21370 23120

Pikul 9 949,13 9 589,49 94 044 70 966
! Ibs. 66 286 75 650 19 928 19 768
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Mengen Werte
Artikel 1905 1906 1905 1906

8 8

Holz Kub. Fuß 2 880 15 301 1 494 7 564

Tabak Pikul 1 521,77 1 467,96 98 787 86 875
Edelmetalle · — — — 305 839 479 266

Zwirn und Garne — — — 24 987 25 957

Wachs. Pikul 131,93 4,52 5 175 1 453
Insgesam (Cinschl. ander — — — 2 836 676 2 988 976

Ausfuhr:
Armadilloschalen — — — 2285 2124

Matten, Kajangs uiv. — — — 819 1102
Bienenwachs . . Pikul 592,70 270,89 26 022 9349

Vogelnester - 268,98 317,72 64 848 80 869
Blachan - 200,21 526,66 1084 2248
Kampfer - "92 10,25 32 675 35 191

Kopra - 3077,82 2 099,00 20 458 14 859

Kaffee - 306,75 92,28 5311 2437
Baumwolle - 535,81 535,98 1 636 1 874

Katechn (Cutch) Tons 45 717 89 695 143 520

Dammarharz. Pikul 20 301,38 38 333,92 50 938 111 467
Getrockneter Fisch undSchalentiere - 28 381,84 30 597,04 180 487 182 715
Früchte und Kokosnüsse . — — — 26 133 17 044

Brennholz. Pikul 27717 42 189 5 067 3 467
Gambier O 1 041,85 1 559,89 10 249 11270

Gharuholz-Rinde und meen: - 1 618,55 792,30 20 593 15 738
Guttapercha - 374,25 187,35 27 409 21 867

Häute - 843,53 868,44 10 682 12 062
Hanf — — 105 1

Hörner — — — 1705 4 404

India-Rubber Pikul 1 040,86 1 079,69 101 214 104 853

Elfenbein - 0,96 2,23 403 673
Lebendes Vieh — — — 13 474 33 638

Messing, alt Pikul 86,72 79,46 2391 1 354
Opin — — — 11 986 2 655

Pfeffer und Hieferiatn° Pikul 118,94 273,31 2 734 5 345
Nahrungsmittel. — — 1652 21 088 14 653

Reis und Paddy Pikul 7270,94 7 453,13 31 060 23 707
Rotang . - 47 537,52 423385,39 189317 162 483
Taue - — — 155 437

Sagomehl . - 41 887,55 47 160,27 72 314 93773

Sago, ungereinigt . - 3 968,10 9 063,18 3969 9046

Haifischflossen. - 277,23 365,98. 12 038 10 908
Muscheln. - 4 676,04 3 066,22 25 901 18 634

Zucker - 214,53 202,93 2 377 1 792

Holz. Kub. Fuß 919 997 969 370 528 522 479 304
Tabak (von den Estates) Ballen 16 629 18 281 2 652 689 2 934 645

Tabak (von Eingeborenen und

chinesischen Pllanzungen) Pikul 615,59 350,52 24 123 19595
Edelmetalll — — — 152 683 106 822

Trepang . Pikul 1 084,61 1 510,02 18 366 21 614
Schildkrötenschalen .·. - 14,50 20,49 7 326 11 787

Schildkröteneier und Samenperten — — — 8413 10314
Schiffe und Maschinen — — — 796 7061

Insgesamt (einschl. ander — — 4537 486 4 857 943

(Nach einemenBerichtdes Kais. Bizekonsulats in Sandakan.)
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Die Kakoo-Herbsternte und die Kakacausfuhr

Ceylons.

Die Kakao-Herbsternte auf Ceylon hat die
gehegten Erwartungen sowohl in Qualität als
auch in der Quantität bei weitem übertroffen.

Die Ursache hierfür dürfte in der Hauptsache
wohl in dem Ende Oktober unerwartet ein-

getretenen, für die Ernte außerordentlich günstigen
Wetter zu erblicken sein, welches ein frühes Reifen
zur Folge hatte und bewirkte, daß ein großer
Teil der Ernte bereits im November und De-

zember zur Verschiffung gelangte, anstatt wie in
früheren Jahren im Januar und Februar.

Die Preise sind seit Oktober stetig gesunken
und bewegen sich heute zwischen 47 Rs. bis
57 Rs. Die gehandelten Qualitäten waren im

allgemeinen zufriedenstellend.

Die Ausfuhrzahlen sind für die einzelnen
Länder in den Jahren 1906 und 1907 die

folgenden:

Bestimmungsländer 190 1506
England 64 954 33 661

Deutschland 8290 5 027
Holland. . 2 485 350

Frankreich 2 966 1 716
Amerika. 2 359 550

Australien 2 691 2 173
China ..· 1380 1139

Die Gesamtausfuhr betrug in den Jahren:

1905 1906 1907
ewts ewts ewts

69 463 54020 92511

Wie aus vorstehenden Zahlen hervorgeht, über-

ragt das Jahr 1907 die vorhergehenden bei
weitem. Dieses dürfte jedoch zum Teil darauf
zurückzuführen sein, daß die Herbsternte des
Jahres 1906 erst verhältnismäßig spät, das heißt
in den Monaten Januar und Februar, zur Ver-

schiffung gelangte, während in diesem Jahre die
derbsternte bereits in den Monaten Rovember

und Dezember 1907 zur Ausfuhr kam. Somit
fallen in das Jahr 1907 die Verschiffungen von

zwei Haupternten zusammen.
(Bericht des Kais. Generalkonsulats in Calcutta

vom 4. Februar 1903.)

Baumwollanbau in Britisch-Sentralofrika.

Der Anbau von Baumwolle auf Plantagen

5r Europäern hat in dem Protektorat Britisch-
entralfrikg seit dem Jahre 1902/03 folgende Ent-

wicklung genommen:

von

Anbau= Jahresausfuhr Lokaler

Jahr flüche bis 31. März Wert
Acres lbs. ·

1902/03 580 692 3

1903/04 7 000 56 577 1777

1904/05. 21 900 285 185 5914

1905/06 10 012 776 621 16 180

1906/07 70717 526 119 158345

Dabei ist zu bemerken, daß die Ausfuhr des
einen Jahres stets auf der Anbaufläche des vor-

angegangenen Jahres gewonnen ist.

Der Anbau hat im Jahre 1904/05 seinen
Höhepunkt erreicht und ist seitdem stetig zurück-
gegangen. Einen entsprechenden Verlauf hat auch
die Ausfuhr von Baumwolle genommen. Eine

gewisse Entschädigung haben die Pflanzer in den
hohen Baumwollpreisen gefunden; sie erzielten
11 d bis 1 s pro lb. für ausgewählte Partien,

während Upland-Baumwolle von den Hoch-

ländern 8 d pro lb. brachte. Der Rückgang
in der Baumwollausfuhr ist darauf zurückzuführen,
daß viele Pflanzer, ermutigt durch die hohen
Baumwollpreise, den Anbau ohne Rücksicht auf
die Baumwollsorte, auf Boden und klimatische
Verhältnisse ausgenommen haben, was natürlich
in vielen Fällen zu Enttäuschungen führte. Es

haben sich dadurch aber auch im Laufe der Jahre
die Verhältnisse geklärt, und es besteht jetzt eine

Reihe von Pflanzungen, die sehr wohl auf ihre
Rechnung kommen und andere zu erneuten An-

bauversuchen ermutigt haben. Im allgemeinen
hat die Erfahrung die Pflanzer gelehrt, daß man
in der Regel einmal in zwei Jahren auf eine

lohnende Baumwollernte rechnen kann, und daß
es sich daher empfiehlt, sich nicht von dem Er-

trage einer einzigen Kulturpflanze abhängig zu
machen, sondern neben dem Baumwollanbau auch
die Kultur anderer für die lokalen Verhältnisse

geeigneter Früchte aufzunehmen.

Auf die einzelnen Bezirke verteilten sich Anbau
und Ernte, wie folgt:

Ernte1906,Ernte 1907,.
nicht nichtBezirke Fläche

entkörnt entkörnt

Acres Tons Tons.

Unteres Schiregebiet 415 43 30

uvo 17700 60 134

Westliches Schiregebiet 1 616 110 234
Blantyre 1392 158 237
Mlanje 453 9 60

Zomba . . 133 11 23

Chikala 200 5 19

Oberes Schiregebiet 1 108 96 113

zusammen 7017 493 850.
In den letzten drei Jahren hat der Baum-

wollanbau in den einzelnen Bezirken folgende

Schwankungen durchgemacht:
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Anbaufläche in Acres
19 906Bezirke 05 1 1907

Unteres Schiregebit 414 500 415
uvo 24452 1911 1700

Westliches Schiregebiet 3 627 2797 1 616

Blantyre 11729 2 352 1 392
Mlanfje . 743 470 453

Zomba 133
Chikalaa 1297 176 1 200
Oberes Schiregebiet 1 639 1 693 1 108

Südliches Nyassagebiet — 2 —

Zentral-Angoniland — 101 —

Nördliches Nyassagebiet — 10 —

zusammen 21 900 10 012 7 017.

(Nach dem Jahresbericht 1906,07 des Acting Commisssioner
von Britisch-Zentralafrika.)

Golderzeugung Rustralasiens im Jahre 1907.

Die Goldgewinnung Australasiens belief sich
im Jahre 1907 auf 3 090 621 Unzen Feingold

gegen 3 416 164 Unzen im Jahre 1906. Von

dieser Gesamtsummc entfielen im Jahre 1907 auf
den Anstralischen Bund 2582 413 Unzen Feingold,

während das Jahr 1906 mit 2 852 421 Unzen

abschloß. An den genaunten Mengen war Viktoria

mit 701 988 Unzen (1906: 781 502), Neusüd-
wales mit 247 363 Unzen gegen 253 987 Unzen

im Jahre 1906, Queensland mit 457596 Unzen

(1906: 536 786), Westaustralien mit 1 097 553

Unzen gegen 1 194 546 im Jahre 1906 beteiligt.

Neuseeland gewann im Jahre 1907 508 208 Un-

zen Feingold; die Ausbeute des Jahres 1906

stellte sich auf 564 043 Unzen.

(The British Austinlusinn.)

Eisenstelnlager an der Nordosthüfte Westaustraliens.

Bei Derby am Kings Sound, der Nordost-

küste Westanstraliens, ungefähr 17 / Grad süd-
licher Breite und 123 Grad östlicher Länge

von Greenwich gibt es große Lager von Eisen-

stein, die angeblich viele Millionen von Tonnen

liefern können. Nach verschiedenen Analysen sollen
die Erze 66,48 bis 71 v. H. metallisches Eisen,
4,16 bis 5 v. H. Silikate und je bis zu 0,075 v. H.

Schwefel und Phosphor enthalten.

Ein Queensländer Syndikat hat die Abbau-

rechte erworben, beabsichtigt aber nicht, selbst die
Lager auszubenten oder das Material in Australien

weiter zu verarbeiten, sondern möchte die Rechte
sobald wie möglich weiter verkaufen. Als Ab-

nehmer dürfte vornehmlich die britische Eisen-
industrie in Frage kommen, weil die von Colombo

usw. zurückkehrenden Kohlendampfer jederzeit
genügend günstige Verfrachtungsgelegenheit bieten
würden. Auch der Abbau soll keinerlei Schwierig-
keit bieten, da der Transport des Erzes zum

Hafen bei der Kürze der Strecke durch eine

Drahtseilbahn geschehen könnte.
(Nach einem Berichte des Handelssachverständigen beim

Kaiserlichen Generalkonsulat in Sydney.)

Bergwerhsgesetge für Haffrario (Kapkolonie).

Zwei Verordnungen des Gouverneurs der
Kapkolonie vom 9. Jannar d. Is. (The Cape of
Good Hope Government Gazette Nr. 9030 vom

10. Januar 1908) setzen die beiden neuen Berg-

gesetze (Kol. Bl. 1908 Nr. 2, S. 88 ff.), den
Act to amend the Precious Stones Act und

den Act to amend the Mineral Law, in Kraft

für die im Osten der Kolonie gelegenen Einge-

borenengebiete, Transkei einschließlich Galekaland,
Tembuland, Ost-Griqualand, Port St. Johns und
Pondoland, die man auch unter dem Namen

Kaffraria zusammenfaßt. Dabei wird indes be-

sonders bestimmt, daß keine Schürflizenz für diese
Gebiete ohne Zustimmung des obersten Verwal-

tungsbeamten (Chief Magistrate) Kaffrarias aus-
gestellt werden darf, und daß letzterer seine Ein-

willigung nach freiem Ermessen, anscheinend ohne
zur Angabe von Gründen genötigt zu sein, erteilen

oder verweigern kann. Außerdem muß wenig-
stens acht Tage vor dem Beginn der Schürf-

arbeiten dem zuständigen Bezirksbeamten eine

entsprechende Anzeige erstattet werden, damit dieser
Gelegenheit hat, die Vorleute und sämtliche son-
stigen Eingeborenen über die Natur der bevor-

stehenden Arbeiten aufzuklären; der Bezirksbeamte
ist auch dann noch befugt, durch seinen Einspruch
den Beginn der Tätigkeit des Schürfers zu ver-

hindern.

Die beiden Verordnungen treffen weiterhin
Vorsorge für die Entschädigung der Eingeborenen
in gewissen Fällen, in denen die Eröffnung des

Bergbaubetriebs ihnen Schaden verursacht. Die
Entschädigungen werden durch Vermittlung der
Behörden ausgezahlt.

Endlich wird vorgesehen, daß in bestimmten
Fällen, in denen der Bergbauunternehmer von

einem Eingeborenen die Räumung eines bisher
von letzterem innegehabten Grundstücks verlangen

kann, der Anspruch auf die Räumung erst geltend
gemacht werden darf, nachdem der Eingeborene den

ihm dafür zustehenden Schadenersatz erhalten hat.

(Bericht des Kaiserl. Generalkonsulats in Kapstadt.)
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Haondel Kbessiniens.

Bei dem Mangel einer amtlichen Zollstatistik
in Abessinien kann man ein Bild des Einfuhr-

und Ausfuhrhandels dieses Landes nur dadurch

gewinnen, daß man die statistischen Veröffent-

lichungen der Nachbarländer einer Betrachtung
unterzieht.

Solche Veröffentlichungen liegen nunmehr für
das Jahr 1906 bezüglich der beiden wichtigsten

Durchgangsländer des Handels nach Abessinien
vor, nämlich für die französische Somaliküste mit
dem Hafen Dsibuti und für die italienische Kolonie
Erythräa mit dem Hafen Massaua.

1. Nach der Zollstatistik der Verwaltung der
französischen Somaliküste wurden im Jahre
1906 Waren im Werte von 13 976 829 Fros.
in die Kolonie eingeführt. Hiervon ist der

größte Teil, nämlich für etwa 10 Millionen Frcs.,

nach Abessinien weiterbefördert worden. Vergleicht
man diese Einfuhr mit der des Vorjahres 1905,
so ergibt sich eine Zunahme von fast 3 Millionen

Frcs. Eine Mehreinfuhr hat namentlich in Baum-

wollstoffen amerikanischer Herkunft, Glaswaren
und Zucker stattgefunden.

Die hauptsächlichsten nach Abessinien weiter-
geführten Artikel waren folgende:

Frcs. Frcs.
Ungebleichte Kurzwaren 159 506

Baumwoll= Spirituosen 158 216
stoffe. 5 029 080 Zgucker 1857 549

Andere Baum- Wellblech 121 730
wollwaren 1 233 667 Feuerwaffen 112 433

Patronen 461 430 Hausgeräte. 104 813
Glaswaren. 385 225

Der Anteil der einzelnen Herkunftsländer
soll schätzungsweise betragen haben:

Frcs. Frcs.
Amerika 5 000 000 Ostterreich-Ung. 350 000

Frantreich 1200 000 Jalien 40 000

Großbii- Türkei 320 000
tannien 850 000 Deutschland 220 000
kitisch-
Indien 750 000

Die Einfuhr Amerikas besteht fast ausschließ-
lich aus ungebleichten Baumwollstoffen (Abu
biedid genannt). Frankreich liefert Konserven,

Zucker, Weine, Alkohol, Parfümerien, Seiden-
waren, Papier, Waffen und Patronen (insbe-
sondere Munition für das in Abessinien ver-

breitete Gewehr Gras). Aus Großbritannien
werden
M baumwollene Garne und Gewebe sowie

6.niallwaren importiert, aus Britisch-Indien Reis
Osur Tee und baumwollene Gewebe, aus
Iterreich-Ungarn Bier, Zucker, Alkohol, guß-

elserne Röhren usw.

Der Anteil Deutschlands ist in obiger Zu-

sammenstellung vermutlich seinem Werte nach
unterschätzt worden, da eine nicht unerhebliche
Menge deutscher Waren auf dem Umwege über
die Häfen anderer Länder, so namentlich über
Aden, nach Abessinien gelangt und als deutsche
Einfuhr nicht mehr erkannt wird. Man findet
in Adis Abeba die verschiedensten Waren deutscher

Herkunft, insbesondere in folgenden Artikeln:
Alkohol, Bier in Flaschen, Glasperlen, Kurz-
waren, Messerschmiedewaren, emaillierte Eisen-
waren, Samte, Säbelklingen, Zucker usw.

Die Ausfuhr der französischen Somaliküste
ist fast ausschließlich abessinischen Ursprungs. Sie
bezifferte sich im Jahre 1906 auf 8 875 078 Frcs.
und zeigte gegen das Vorjahr 1905 eine Ab-

nahme um etwa 680 000 Frcs., die vornehmlich

auf einen Rückgang der Ausfuhr von Elefanten-

zähnen zurückzuführen ist.

Die Ausfuhr umfaßte im Jahre:
1906 1905

Frcs. Frcs.
Kassesee für 3 485 000 gegen 3 547 434

Häute 2 459 000 = 2 s21 808

Wachs 1 680 O0C00 = 1 63 238

Elfenben.. 805 000 = 1 835 800

Zibet = 460 O000 283 440

Der Anteil der einzelnen Bestimmungsländer

an obiger Ausfuhr läßt sich nicht feststellen, da
der größte Teil der abessinischen Exporte zunächst
nach Aden gelangt und von dort weiter versandt

wird. Der abessinische Kaffee soll in der Haupt-
sache von Amerika ausgenommen werden; Elfen-
bein wird nach den Märkten von London und

Antwerpen, Zibet nach Frankreich verschifft.
Deutschland scheint von abessinischen Export-
produkten bisher nur Häute und Wachs auf-

zunehmen.

2. Der Handel zwischen der italienischen
Kolonie Erythräg und Abessinien zeigte im

Jahre 1906 folgendes Bild:

Ausfuhr aus Abessinien nach Erythräg im
Jahre 1906: 2 090 027 Maria Theresientaler")

(etwa 4,5 Mill. Mk.) gegen 1 887 631 Maria

Theresientaler (etwa 4,1 Mill. Mk.) im Jahre 1905.

Einfuhr aus Erythräg nach Abessinien im
Jahre 1906: 3 159 098 Maria Theresientaler

(etwa 6,9 Mill. Mk.) gegen 1 760 965 Maria

Theresientaler (etwa 3,8 Mill. Mk.) im Jahre 1905.

Auch hier ist eine Zunahme des Handels,
insbesondere in der Einfuhr nach Abessinien, zu

verzeichnen.

*) 1 Maria Theresientaler = etwa 2.00 Mk.
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Die Ausfuhr abessinischer Produkte nach
Erythräa setzte sich, wie folgt, zusammen:

.Th.T. M.Th.T.
Häute 1 117 905 Kamellel 47 860

Getreide 2358 886 Verschiedenes 40 224

Wachs. 151 092 Ochsen 27292

Kassee 137 046 Schafe. 15 559

Pferde 128 290 Butter. 13771

Berberi Gold .....13414

(Pfeffer) 73734 Gummii 9 034

Honig 54 320 Elsenbein. 1 600

Eine Zunahme der Ausfuhr hat dem Jahre
1905 gegenüber stattgefunden in Häuten, Kaffee
und Pferden. Eine Abnahme zeigt der Export
von Honig und Wachs.

Obiger Ausfuhr gegenüber empfing Abessinien
auf dem Wege über die Kolonie Erythräg die

folgenden Waren:
Th. T. M.Th.T.

Baumwollene Petroleum. .. 23844
Gewebe. . 2709533 Kamele . . .. 20425

Verschiedenes 126 542 Ochsen .19495
Weinu. Liköre 68 439 Reis u. Getreide 19 212

Seidene Ge- Zibet u. Weih-
webe . .. 53 418 rauch . . . . 14110

Drogen, Par- Glaswaren .. 4626
fümerien, Kurzwaren .. 3939

Tabak. .. 51 891 Pferde. 2 042

Eisenwaren. 41 582

Eine erhebliche Mehreinfuhr gegenüber dem
Vorjahre 1905 hat in baumwollenen Geweben

stattgehabt. Der Wert derselben hat sich von
1 446 300 Maria Theresientaler im Jahre 1905

auf 2709 533 Maria Theresientaler (etwa

5,9 Mill. Mk.) gehoben. Iunsbesondere haben
ungebleichte Baumwollstoffe italienischer Herkunft
vermehrten Absatz in Abessinien gefunden. Des-
gleichen zeigt die Einfuhr von Petroleum, Eisen-
waren, Weinen und Drogen eine Zunahme.

Die steigende Tendenz, die der Verkehr der

beiden wichtigsten Durchgangsländer für den
Handel mit Abessinien aufweist, läßt auf eine
allmähliche Steigerung der Kaufkraft der Be-

völkerung Abessiniens oder doch auf die Ver-
allgemeinerung des Bedarfes an europäischen Er-

zeugnissen schließen. Zieht man in Betracht, daß

diese Zunahme des Handels eingetreten ist, ohne
daß seit der im Jahre 1903 erfolgten Fertig-
stellung der Bahn von Djibuti nach Diredaua

die Verkehrsmittel in Abessinien eine Verbesserung

erfahren haben, so darf man einen weiteren

Aufschwung des Handels erwarten, sobald der
in Aussicht genommene Ausbau der abessinischen

Bahn bis zur Hauptstadt des Landes erfolgt

sein wird.
Über den Handel des Britisch-Somalilandes

und des ägyptischen Sudans mit Abessinien liegen

bisher statistische Veröffentlichungen für das Jahr
1906 hier nicht vor.

(Bericht der Kais. Gesandtschaft für Abessinien
in Adis Abeba.)

Handel Kdens im Jahre 1906/07.

Der Gesamtwert des See= und Binnen-

handels Adens in dem mit dem 31. März 1907

endigenden Geschäftsjahre 1906/07 belief sich
unter Ausschluß der Regierungswaren, des Geld-

verkehrs und der mit Durchgangsfrachtbrief ver-

sehenen Güter auf 99 476 768 Rupien gegen

98 802 803 Rupien im Jahre 1905/06 und
stieg somit im Vergleiche zum Vorjahr um

673 965 Rupien. Der Handelsverkehr Adens

gliedert sich in den Handel mit fremden Ländern,
mit indischen Häfen und auf dem Landwege.
Im Jahre 1906/07 entfielen auf den Handel
mit fremden Ländern 78 350 928 Rupien

(1905/06: 73249 831), auf denjenigen mit in-
dischen Häfen 17 139 862 Rupien gegen 20798922
im Jahre 1905/06 und auf den Binnenhandel
3 985 978 Rupien (1905/06; 4 754 050). Der

Seehandel erreichte hiernach im Jahre 1906/07
einen Gesamtwert von 95 490 790 Rupien und

übertraf den des Vorjahres um 1 442 037 Rupien.

Der Seehandel stieg in der Einfuhr von 49 130 333

Rupien im Jahre 1905/06 auf 52 720 932

Rupien im Jahre 1906/07. Die Ausfuhr beim
Seehandel bewertete sich im Jahre 1905/06 auf
41918 420 Rupien, während das Jahr 1906/07
einen Wert von nur 42 769 858 Rupien aufwies.

Vom Werte der Einfuhr im Jahre 1906/07
entfielen auf fremde Länder zusammen 39 267 883

Rupien und auf indische Häfen 13 453 049

Rupien. Unter den ersteren waren hauptsächlich

Somaliland einschließlich Berbera, Bulhar, Zaila,
Dschibuti und Obok mit 9244 287, die Ver-

einigten Staaten von Amerika mit 8 537 152,

Großbritannien mit 4348514, Hodeida in Arabien
mit 3 688 331 und Osterreich= Ungarn mit

1 683 587 Rupien beteiligt; unter den letzteren

nahmen Bombay mit 11.007 698, Karachi mit
1 374 377 und Kalkutta mit 939 809 Rupien

die ersten Stellen ein.

Vom Werte der Ausfuhr kamen im Jahre

1906/07 39 083 045 Rupien auf fremde Länder

und 3 686 813 Rupien auf indische Häfen.

Unter der ersteren Gruppe standen Somaliland

einschließlich Berbera, Bulhar, Zaila, Dschibuti
und Obok mit 8 220 016, die Vereinigten Staaten

von Amerika mit 6 823 846, Hodeida mit

4755 769, Großbritannien mit 2 951 822,
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Frankreich mit 2 757 701 und Abessinien mit

1 819 525 Rupien als Hauptabnehmer. Von

indischen Häfen waren Bombay mit 3 238 952

und Kalkutta mit 383 669 Rupien am meisten

beteiligt. Der Handel Adens mit Deutschland,
der im Jahre 1906/07 im Vergleich zum Vor-
jahr in der Einfuhr um 47 631 Rupien und in

der Ausfuhr um 113 653 Rupien zugenommen

hat, bezifferte sich im Jahre 1906/07 auf
1 088 837 Rupien. Davon entfielen 233 093

Rupien auf die Einfuhr und 855 744 Rupien

auf die Ausfuhr.
Die hauptsächlichsten Waren, welche Aden

auf dem Seewege im Jahre 1906/07 ein führte,
-waren: Kohlen, Kaffee, Baumwollengarn und
Twist, baumwollene Stückwaren, Rohtabak, frisches
Gemüse, Körner= und Hülsenfrüchte, Gummi und

Harz, rohe Häute und rohe Felle, Elfenbein,
Bier, Ale und Porter, Datteln (getrocknet), Ghi

Cerlassenes Fett), Olsaaten, seidene Schnittwaren,
Ingwer, raffinierter Zucker. Ausgeführt wurden
von dort in dem gleichen Jahre vornehmlich:
Kaffee, Baumwollengarn und Twist, baumwollene
Stückwaren, Rohtabak, Körner= und Hülsenfrüchte,

er Häute und rohe Felle, Elfenbein, raffinierter
Zucker.

Ein im Verhältnis zum Umfange des See-
handels nur geringer Teil von Adens Handel

vollzieht sich auf dem Landwege. Der Wert
des Binnenhandels im Jahre 1906/07 betrug in

der Einfuhr 2 411 042 Rupien und in der Aus-
fuhr 1 574 936 Rupien.

(Nach Report on the Trude und Navigution Returns

of Aden for the Fear 1906/0.)

Der Bandel von Britisch-Sonduras in den letzten

Jabren.

In den letzten Jahren gestaltete sich der
Außenhandel von Britisch-Honduras dem Werte

nach, wie folgt;

Einfuhr:
3 Vereinigte

Volo- Steannr Andere

Länder
Gesamt=Groß=

b ausfuhrJahr ri-
tannien v. Amerika

8 #
938 414 368 055 1

991 60138 291 636 1

957 481 413 014 1 87

8 309 1 123 681 481 095 2

Ausfuhr:
Vereinigte—. Andere
Saaten a Länder

8

2592

Kolo=
tannien nien v. Ameri

Gesamt--
einfuhr

8

897 291

156 884

391 505

471592

470 750 17 400

570 241 20 800 941 373

Drogen

Die aus den Vereinigten Staaten von Amerika

(und aus Großbritannien) im Jahre 1906 nach

Britisch-Honduras gelieferten Haupteinfuhrartikel
hatten nachstehende Werte aufzuweisen: Speck und
Schinken 28 001 § (—); Rind= und Schweine-

fleisch 79 827 8(—); Bier, Obstwein, Porter usw.
10 788 8 (9485); Schuhwerk 83 924 8 (3322);
Butter 22 837 3 (5558); Kleider 11 934 8

(18807); Baumwollenwaren 1669223 (144 385);
und Chemikalien 26 583 3 (4455);

Weizenmehl 88 812 8(—); Hüte 53895 (10 982);
Eisenkurz= und Messerschmiedwaren 43 601 S

(27 028); Heu und Hafer 12 830 8S (777);
Schweineschmalz 16 807 3 (—); Nutzholz 41370 8
(—); Maschinen 43 543 8§ (5752); Mineralöle
15 .527 § (—); Farben 3459 S (11 304); Kon-

serven in Büchsen 125 515 8S (92 818); Reis

1303 5 (39 346); Seife 4788 3 (31 176); Spiri-
tuosen 2935 3 (12 186); Wein 1113 l (13 581);
Wollenwaren — 4 (9425).

Hiernach bezieht Britisch-Honduras viele Ar-
tikel, die früher hauptsächlich Großbritannien
lieferte, wie Kleider, Baumwollenwaren, Drogen,
Chemikalien usw., jetzt auch aus den Vereinigten
Staaten.

Von den übrigen Bezugsländern liefern
Mexiko, Honduras und Guatamala namentlich

Mahagoniholz, Zedernholz, Blauholz, Kautschuk,
Chiclegummi, Vieh, Zigarren, Zigaretten undKaffee.
Aus Deutschland und Frankreich gelangen
hauptsächlich zur Einfuhr: Baumwollenwaren,
Steingut= und Glaswaren, Messerschmiedwaren,
Spirituosen und Wein.

An der Ausfuhr aus Britisch-Honduras

sind nach obiger Ausfuhrtabelle beteiligt: Die
Vereinigten Staaten von Amerika mit etwa 47 v. H.,

Großbritannien nebst Kolonien mit 30 v. H., die

übrigen Länder mit 23 v. H.

In den Jahren 1903 bis 1906 hatte der

Ausfuhrhandel von Britisch-Honduras in den

wichtigeren Waren folgende Werte aufzuweisen:

1908 1904 1905 1906

8 8 8 8

Mahagoniholz 492 554 574 548 549 090 584 598

Zedernholz. 85 505 36270 21 239 35 659

Blauholz, 274 303 205 515 184 229 1741466
Bananen 1358 913 127 450 142 225 181 150

Pisangs (pluntains) 17885 15201 11 806 12731
Kokosnüsse. 17322 48074 74 804 383077

Kautschukl . 13 002 18262 15921 18362

Chicleguimmi. 74 951 171 806 299 000 329 975

Sassaparilla 766 941 592 328
Schildpatt. 14507 12272 14115 26008

(Coloninl Reports- Annnnl. Nr. 552.)
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Handel der elfenbelinhüste im 1. Halbsahr 1907.

Der Handel der französischen Elfenbeinküste
hat nach den amtlichen Bekanntmachungen im
1. Halbjahr 1907 folgenden Verlauf genommen:

Einfuhr Ausfuhr Zusammen

1. Halbjahr Wert in Franken

1907 9547507 6 103 722 15 651229

1. Halbjahr
1906 8105 585 5 842 053 13 947 638.

Zunahme 1441 922 261 669 1 703 591

Die wirtschaftliche Entwicklung der Kolonie

hat also einen günstigen Fortgang genommen.
Der Gesamthandel im 1. Halbjahr 1907 über-

trifft denjenigen im 1. Halbjahr 1906, der schon
den vorjährigen beträchtlich überragt hatte, um
12 v. H.

Bei der Einfuhr haben sich die Werte

namentlich bei folgenden Waren erhöht: bei Zucker
von 32 000 auf 52 000 Franken, Tabak von

257 000 auf 279 000 Franken, Alkohol von

213 000 auf 450 000 Franken, Petroleum von

42 000 auf 70 000 Franken, Salz von 76 000

auf 119 000 Franken, Parfümerien von 78 000

auf 110 000 Franken, Seife von 78.000 auf

108000 Franken, Baumwollengewebe von

1 664 000 auf 2 083 000 Franken, fertigen

Kleidern von 87 000 auf 136 000 Franken.

Ferner haben Mehrwerte bei der Einfuhr

aufzuweisen gehabt: Eisenwaren, Maschinen, für
die weiße Bevölkerung bestimmte Nahrungs= und
Genußmittel, insbesondere Gemüse= und Fleisch-
konserven und Wein.

Minderwerte, die aber größtenteils auf na-

türliche Einflüsse zurückzuführen sind, haben sich
ergeben bei der Einfuhr von Kalk, Holz, Ziegel-
steinen, Reis, Ol und Genever.

Läßt man bei der Ausfuhr die Geldaus-

fuhr außer Betracht, so ergibt sich ein Waren-
wert von 6 090 122 Franken, der den Ausfuhr=

wert im 1. Halbjahr 1906 um 564 544 Franken

überragt. Hervorgerufen wurde dieser Auf-
schwung namentlich durch die vermehrte Ausfuhr
von Palmkernen (1 507 387 kg gegen 1039700 kg),

Palmöl (3 798 768 kg gegen 3 174 978 kg) und

Mahagoniholz (6 141 007 kg gegen 3771995 kg).

Hervorzuheben ist hierbei namentlich die gestei-
gerte Mahagoniholzausfuhr, die gegen das 1. Halb-

jahr 1906 um 2 400 000 kg sich vergrößert

hat. Die Kautschukausfuhr ist infolge der behörd-
lichen Maßnahmen gegen den Raubbau und die

Fälschungen der Eingeborenen von 882 596 kg

im 1. Halbjahr 1906 auf 869 715 kg zurück-

gegangen.

(Nach einem im „Bulletin Commercial veröffentlichten
Bericht des belgischen Generalkonsuls in Santa Cruz

de Tenerifa.)

bHbandel Jamalkas im Johre 1906/07.

Der Gesamtwert der Einfuhr Jamaikas
betrug im Jahre 1906/07: 2 261 469 &amp; gegen
1 941 937 K im Jahre 1905/06. Bei nach-

stehend genannten Einfuhrartikeln war im Jahre
1906/07 ein erheblicher Mehrwert zu verzeichnen:
Mehl 5000 K, Fisch (getrocknet oder gesalzen),
Whisky, Tabak und Ol je über 2000 L. Ein
Rückgang um mehr als 1000 4 war nur bei

frischen Fischen zu verzeichnen.

Die Ausfuhr aus Jamaika bewertete sich
im Jahre 1906/07 auf 1 992 007 K gegen
1 568 224 &amp; im Jahre 1905/06. Sie verteilte

sich auf Großbritannien mit 21,6 v. H. (1905/06:
19,3 v. H.), die Vereinigten Staaten von Amerika

mit 57,2 v. H. (57,4), Kanada mit 7,5 v. H.

(6,1), andere Länder mit 13,7 v. H. (17,2).

Die Ausfuhr hat zugenommen bei Kakao um

57 000 &amp;, Bananen 37 800 L, Rum 35 200 2&amp;,

Kokosnüssen 15 800 K, Zigatren 4500 L, Schild-
patt 1700 L, Blauholz 3700 K, Blauholzextrakt
16 600 K.

Zurückgegangen ist die Ausfuhr von Kaffee
um 45 800 2, Apfelsinen 19 500 &amp;, Piment

1300 K, Vieh 13 000 L.

(Colonial Repons —Annual, Jr. 549).

Eingangszoll für geistige Getränke im Kongostaat.

Laut Verordnung des König-Souveräns vom

12. November v. Is. ist auf Grund der Brüsseler
Konvention vom 3. November 1906 unter Auf-

hebung der Verordnung vom 12. Juni 1900

der Einfuhrzoll für geistige Getränke im Unab-

hängigen Kongostaate vom 2. Dezember v. Is.

ab auf 100 Franken für das Hektoliter von

50 Zentigrad oder weniger festgesetzt worden;
bei höherer Stärke erhöht er sich entsprechend für
jeden Grad über 50 Zentigrad.

(Bulletin Officiel de D’Etat Indépendant du Congo.)

Aufhebung der Qulttungs-, Schech- und Wechsel-

stempelsteuer in Ueu-Südwales.

Die Regierung von Neu-Südwales hat mit

Zustimmung des Parlaments vom 1. Januar

d. Is. ab verschiedene Steuern ermäßigt oder

ganz ausgehoben. Zu den ganz ausgehobenen

gehören die Quittungs-, Scheck= und Wechsel-
stempelsteuer.
(Nach einem Berichte des Kaiserl. Generalkonsuls in

Sydney.)
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Vorschriften für die Sinfuhr gesundheltsschädlcher

Drogen in den Straits Settlements.

Durch eine Verordnung des Gouverneurs
vom 12. Juli 1907 sind die in der Morphine

Ordinance vom Jahre 1904, welche selbst auf-
gehoben ist, enthaltenen Bestimmungen über die
Einfuhr und den Vertrieb von Morphium auch

auf Kokain und dessen Salze und Lösungen sowie
andere Drogen, die vom Gouverneur im Rate

für gesundheitsschädlich erklärt werden, aus-

gedehnt worden. Die Hochstmenge, welche
jemand, der nicht als praktischer Arzt, Chemiker
oder Drogist eine besondere Lizenz für den
Vertrieb usw. solcher Drogen hat, im Besitze
haben darf und die für Morphium bisher 58
betrug, ist für alle unter das Gesetz fallenden
Drogen auf 12 offizielle Dosen festgesetzt, deren
jede nach einer Bekanntmachung der Regierung
vom 28. August 1907 ein halbes Gran beträgt.

Die vorstehende Verordnung ist vom Bigh

Commissioner auch der Regierung der Ver-
einigten Malayenstaaten zur Einführung vor-
gelegt worden.

Wafkeneinfuhr nach dem Sudan.

Nach einer in der „Sudan Gazette“ vom

1. Jannar d. Is. veröffentlichten Waffenver=
ordnung „Arms Ordinance 19074 darf niemand

ohne eine von dem Zivilsekretär, dem Agenten
des Sudans oder anderen von dem General-

gouverneur dazu besonders ermächtigten Beamten
ausgestellte Genehmigung Feuerwaffen oder deren

Teile in den Sudan einführen; ferner darf
niemand Waffen, einschließlich Bajonette, Säbel,

Lanzen usw., zu Handelszwecken oder in einer
größeren Menge, als für den eigenen Bedarf
ersforderlich ist, einbringen. Von einem noch
besonders in der Sudan Gazette bekannt zu

machenden Zeitpunkt ab soll ferner niemandem
mehr die Erlaubnis zur Einfuhr gezogener Ge-

wehre von 0,303 goll Kaliber erteilt werden;

ausgenommen hiervon bleiben Militärpersonen
und europäische Regierungsbeamte, ferner Per-
sonen, denen die Einfuhr besonders gestattet ist,
und gehörig anerkannte Schützenvereine.

Der Durchfuhrverkehr mit Waffen und Schieß-
bedarf durch das Gebiet des Sudans nach dem

Gebiet einer anderen Macht, die keinen un-

mittelbaren Zugang zum Roten oder Mittel-
ländischen Meere hat, kann über Port Sudan,
Suakin und Wady-Halfa gestattet werden, sofern

der Einbringer den Zollbeamten dieser Plätze die
klärung eines Gouverneurs, Kommandanten,

Ministers, Staatssekretärs oder anderer in gleich
hoher Stellung befindlicher Beamten einer solchen

Macht vorlegt, daß die zur Durchfuhr bestimmten
Waffen oder der Schießbedarf nicht zum Ver-

kaufe bestimmt sind, sondern zum Gebrauche von
Behörden oder für militärische Zwecke behufs
Schutzes von Missions= oder Handelsnieder-
lassungen oder von anderen nicht eingeborenen,

in der Erklärung namentlich zu bezeichnenden
Personen dienen sollen.

(The Bonrd of Tmde Journal.)

Gewerblicher Rechtsschutz in Eritrea.

Durch Königliche Verordnung vom 5. De-

zember 1907 sind die unter dem gleichen Datum

für die Kolonie Eritrea erlassenen Bestimmungen
über den Markenschutz, die Unterscheidungszeichen
im gewerblichen und Handelsverkehre, den un-

lauteren Wettbewerb und das gewerbliche Eigen-

tumsrecht genehmigt worden; sie sind veröffentlicht
in der Gazzetta Ufficiale Nr. 44 vom 22. Februar

d. Is. Die Bestimmungen entsprechen im all-

gemeinen den für Italien erlassenen, wie auch
vorgesehen ist, daß der in Italien erworbene
Rechtsschutz ohne weiteres von den eritreischen

Behörden anzuerkennen ist. Solange ferner für
Eritrea keine Bestimmungen über den Schutz der

Fabrikmarken und Modelle bestehen, sollen die

italienischen Bestimmungen Anwendung finden.

Beschränkung der Einfuhr von Feuerwaksen in das

Aschantigeblet.

Nach einer in der Gold Coast Governmem

Gazette vom 30. November 1907 veröffentlichten,

zur Regelung der Einfuhr, Lagerung usw. von

Feuerwaffen, Schießpulver und Blei im Aschanti-
gebiet erlassenen und am 1. Jannar d. Js. in

Kraft getretenen Verordnung ist die Einfuhr aller
Feuerwaffen sowie von Munition, Schießpulver
oder Blei in Stangen oder Blechen in das

Aschantigebiet nur unter gewissen Bedingungen

gestattet. Der Oberkommissar (Chief Commissioner)
kann für die Einfuhr besonders bezeichneter Feuer-
waffen sowie von solcher Minition und von

Schießpulver, mit Ausnahme von Steinschloß-

flinten mit nicht gezogenen Läufen, Handels-
Schießpulver und Blei in Stangen oder Blechen,

eine Lizenz erteilen

a) an Personen, die eine ausreichende Gewähr

dafür leisten, daß die Feuerwaffen usw.
nicht an dritte Personen gegeben, abgetreten
oder verkauft werden;
an Reisende, die mit einer Erklärung ihrer

Regierung darüber versehen sind, daß die
Feuerwaffen usw. ausschließlich für ihre
persönliche Verteidigung bestimmt sind.

b—
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Von dem Oberkommissar kann auch eine Er-

laubnis zur Einfuhr von Steinschloßflinten mit

nicht gezogenen Läufen, von Handels-Schießpulver
und Blei in Stangen oder Blechen aus der

Goldküstenkolonie unter gewissen in dem Erlaubnis-

scheine genannten Bedingungen erteilt werden.
(The Board of Trade Journal.)

Verzollungswerte für einige Rusfuhrartikel im

HMassaland.

Laut Bekanntmachung des Zollkontrolleurs
vom 1. Dezember 1907 sind für Zwecke der

Ausfuhr von Erzeugnissen des Schutzgebiets und

von Durchfuhrwaren aus dem Schutzgebiete fol-

gende Tarifwerte festgesetzt:

Sisalhaunf Tonne 30 Pfd. Sterl.
Mauritiushanf . 25= -

Sansevierafaser - 25 — -

Baumwollensamen - 5 = -

(The Board of Trade Journal.)

Transporterleichterungen für die Kusfuhr von Mais

aus dem Transvaal und der Orangefluß- Kolonie.

Die mit der Natalregierung bezüglich der

Frachtraten für die überseeische Ausfuhr von Mais
aus dem Transvaal und der Orangefluß-Kolonie

von den Central South African Railways einge-
leiteten Verhandlungen, die auf derselben Grund-
lage wie bei dem zwischen der Transvaalregierung
und den Regierungen der Kapkolonie und der

portugiesischen Kolonie Mozambique getroffenen
Abkommen (Kol. Bl. 1908 Nr. 5, S. 266) auf-

genommen worden sind, sind inzwischen zum Ab-

schluß gekommen, so daß nunmehr die Maximal-
frachtrate für die überseeische Ausfuhr von Mais
aus dem Transvaal und der Orangefluß-Kolonie

von jeder beliebigen Station der Central South

African Railways aus auch über die Häfen Na-

tals, einschließlich der Verstauungskosten, nicht
mehr als 10 Schilling für die Tonne von 2000

engl. Pfund beträgt.
(Nach einem Berichte des Kaiserl. Konsulats

in Johannesburg.)

Verschiedene

Berliner Verein für ärzstliche VMission.

Am 19. Februar d. Is. wurde hier ein

„Berliner Verein für ärztliche Mission“
gegründet. Er will die Berliner Missionsgesell-

schaft durch Beschaffung vonärztlichem Personal und
hygienischen Einrichtungen, insbesondere für die
Schutzgebiete, kräftig unterstützen. Der Verwaltungs-
rat des Vereins besteht aus den Herren: Ge-

heimer Sanitätsrat Dr. Aschenborn, Kabinetts-
rat Dr. v. Behr-Pinnow, Geheimer Ober-

medizinalrat Dr. Dietrich, Wirklicher Geheimer
Rat v. Eucken-Addenhausen, Kaufmann Ge-

rold, Wirklicher Geheimer Rat D. v. Meyeren,

Generalarzt Dr. König, Oberkonsistorialrat Paul,
Geheimer Sanitätsrat Dr. Schwechten, Ober-

stabsarzt Dr. Stendel, Pastor Richter-Schwane-
beck, Missionsinspektor Lie. Axenfeld, Missions-
inspektor Wilde.

Die Dräfekhtur der H##puzinermission für die

kKa#rolinen-Inseln

ist nach Jap verlegt worden. Der Apostolische
Präfekt Venantius a Prechthal hat mit dem

Postdampfer „Germania“ bereits am 10. d. Mts.

Ponape verlassen und sich nach seinem neuen

Amtssitz begeben.

Mitteilungen.

Die Leitung hat in Ponape der bisherige
Schulpater Crescentius als Superior über-
nommen.

Vermessungsarbelten im Britisch-Ostafrika-

Drotehtorat.)

Die Abteilung setzt sich gegenwärtig zusammen
aus einem Vermessungsdirektor (Offizier) mit Ge-

hilfen, einer trigonometrischen Sektion (2 Offizieren,
2 Unteroffizieren) und einer Kataster-Sektion

(1 Direktor, 1 Direktor-Assistenten, 5 Landmessern,
1 Plan-Kontrolleur, 4 Zeichnern und 5 indischen

Landmessern). Eine topographische Sektion soll
gebildet werden. Die Abteilung ist der Land-
kommission angegliedert mit dem Sitz in Nairobi.

Die oben angegebene Stärke der trigono-

metrischen Sektion ist für alle jetzigen Ansprüche
als genügend erachtet worden. Ihre Arbeiten
lehnen sich an die Mombasa—Victoriasee-Eisen-
bahn-Vermessung und an die deutsch-englische

Grenztriangulation an.

Von dem Gebrauch der bis jetzt gebräuchlichen
eisernen Triangulationssignale wird in Zukunft
abgesehen werden; dafür sollen nur noch aus

*) Aus dem Bericht der Vermessungs-Abteilung
des Gouvernements vom Britisch-Ostafrika-Protektorat.
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